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Telemedizin-Position OEK: dazu Verrechenbarkeit von Leistungen  

Folgende Leistungen dürfen bei dem entsprechenden Sozialversicherungsträger zu der 

Position OEK "Ordination unter Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel" dazu 

verrechnet werden: 

BVAEB: 

• Die Position OEK kann gemeinsam mit der therapeutischen Aussprache (TA) oder 

dem psychosomatische orientierten Diagnose- und Behandlungsgespräch (PS) 

verrechnet werden. 

• Kombinationsmöglichkeiten: 

o OEK + TA → Position „TA“ wird automatisch zur „TAT“, welche unlimitiert ist 

o OEK + PS  

KFA: 

• Entgegen der Textierung laut Honorarordnung kann die Position OEK gemeinsam mit 

der Position TA oder PS oder mit der ärztlichen Koordinierungstätigkeit durch den 

behandlungsführenden Arzt (J1) oder mit dem Heilmittelberatungsgespräch (HMG) 

verrechnet werden. 

• Kombinationsmöglichkeiten: 

o OEK + TA → Position „TA“ wird automatisch zur „TAT“, welche unlimitiert ist 

o OEK + PS  

o OEK + J1  

o OEK + HMG 

SVS: 

• Zu der Position OEK sind keine Leistungen dazu verrechenbar. 
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